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MSF Master Star Fund Deutsche Vermögensfonds I AG & Co. KG: Wahlergebnis 
zum Gläubigerausschuss protokolliert 
 
Mit großer Mehrheit wurde von den Vertretern der ersten Gläubigerversammlung am 14. 
November 2005 Repräsentanten der Anwaltskooperation MSF-Fonds in den 
Gläubigerausschuss gewählt. 
 
Unterstützung kann Insolvenzverwalter Schröder von dem fünfköpfigen 
Gläubigerausschuss erwarten, der sowohl anlegerorientiert als auch vom Vertreter der MI 
Invictum GmbH & Co. KG besetzt sein dürfte. Die Anwesenden wählten: 
 

1.  Rechtsanwalt Göddecke € 11.158.326,29 Stimmen 
2.  Rechtsanwalt Tittel € 10.537.212,70 Stimmen 
3.  Rechtsanwalt Schulz € 10.233.971,35 Stimmen 
4.  Rechtsanwalt Dau € 8.108.422,08 Stimmen 
5.  Geschäftsführer Hoffmann € 7.506.093,48 Stimmen 

 
Um Mitglied des Gläubigerausschusses zu werden, müssen die gewählten Kandidaten 
gegenüber dem Insolvenzgericht in Hamburg die auf sie entfallende Wahl formell 
annehmen nachdem das Ergebnis am 09. Januar 2006 formell ordnungsgemäß bekannt 
gegeben wird. 
 
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE: 
 
Erfreulich für die Anleger ist, dass mit Unterstützung des weit überwiegenden Anteils der 
bei der Versammlung anwesenden Gläubiger – seien es Anleger oder auch Vertriebskräfte 
- Anlegervertreter ein eindeutiges Vertrauensvotum erhalten haben. 
 
Quelle: Protokoll der Gläubigerversammlung vom 14. November 2005 

 
12. November 2005 

 

aus der Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder anderen Empfehlungen 
gegeben oder Mandatsbeziehungen begründet. Alle Informationen sind jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. 
 
 


